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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §5 Abs1

VStG §9

Rechtssatz

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur Einrichtung von Kontrollsystemen ist es für die

Befreiung von der persönlichen verwaltungsstrafrechtlichen Verantwortung im Einzelfall zusammengefasst

entscheidend, dass glaubhaft alle Maßnahmen getro8en wurden, die unter den vorhersehbaren Verhältnissen im

Ergebnis mit gutem Grund erwarten lassen, dass die Einhaltung der maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften

gewährleistet ist (vgl. erneut VwGH Ra 2019/04/0125, Rn. 12, mwN). Die bloße Erteilung von Weisungen reicht dafür

nicht aus; entscheidend ist, ob auch eine wirksame Kontrolle der erteilten Weisungen erfolgt (vgl. etwa VwGH

27.7.2020, Ra 2020/11/0059, Rn. 8, mwN).
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